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§ 1 Einleitung

A. Ausgangslage

Fusionen und Übernahmen von Unternehmen haben in den letzten Jahren

verstärkt die Aufmerksamkeit einer breiten Öffentlichkeit gefunden.

Insbesondere der Kampf um die Mannesmann AG im Jahr 2000, der mit der
Übernahme durch Vodafone AirTouch endete, I hat zu kontroversen

Diskussionen über die Verhaltenspflichten der Vorstände der beteiligten

Unternehmen gefiihrt. Der Gesetzgeber hat hierauf mit dem Erlass des

"Gesetzes zur Regelung von öffentlichen Angeboten zum Erwerb von

Wertpapieren und von Unternehmensübernahmen'.2 reagiert, das am 1. 1.2002

in KIaft getreten ist und erstmals in Deutschland einen verbindlichen Rahmen

flir Unternehmensübernahmen vorgibt: Aufgenommen wurden nicht nur

Vorschriften, die einen geregelten Verfahrensablauf sicherstellen und dem

Verhalten der Vorstände Grenzen setzen, sondern auch Normen, die

Informationspflichten gegenüber der Belegschaft begründen. Dies geschah vor

dem Hintergrund, dass Übernahmen nicht nur die Interessen der Aktionäre

tangieren können, sondern auch Arbeitnehmerinteressen, da der Wegfall von

Arbeitsplätzen und die Veränderung der Arbeitsbedingungen denkbar sind. Das

Wertpapiererwerbs- und Übernahme gesetz, das Kernstück des "Gesetzes zur

..Regelung von öffentlichen Angeboten zum Erwerb von Wertpapieren und von

Unternehmensübernahmen", verpflichtet daher den Vorstand der von der

Übernahme bedrohten Gesellschaft, die Belegschaft über die Tatsache, dass ein

Bieter ein Übernahmeangebot abgegeben hat, zu informieren. Zudem muss er

I VgI. zur Übernahme der Mannesmann AG durch Vodafone AirTouch Burgard, WM 2000,

..f 611; Krause, AG 2000, 217; Liebscher, ZIP 2001,853; Riehmer/Schröder, NZG 2000,
r 820
~ 2 Im ~Olgenden wird die Abkürzung WpÜG verwendet.

r 3 VgI. hierzu im Einzelnen die Ausfiihrungen aufS. 125 ff.

I

I
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ihr die Angebotsunterlage des Bieters übermitteln und eine eigene

Stellungnahme abgeben.

Ähnliche Regelungen finden sich auch in dem am 1. 1. 1995 in Kraft getretenen

Umwandlungs gesetz. Die §§ 5 Abs. 1 Nr. 9, Abs. 3, 126 Abs. 1 Nr. 9, 11, Abs.

3, 194 Abs. 1 Nr. 7, Abs. 2 UmwG beinhalten Unterrichtungspflichten

gegenüber der Belegscbaft, um den Arbeitnehmern und ihren Vertretungen die,

potentiellen arbeitsrechtlichen Folgen der Umwandlung rechtzeitig aufzuzeigen

und ihnen die Wahrnehmung ihrer Rechte zu ermöglichen. Dies soll zu einer

möglichst sozialverträglichen Durchfiihrung der Umwandlung beitragen.4

Neben den Unterrichtungspflichten des Umwandlungs gesetzes und des WpÜG

existieren in verschiedenen Gesetzen weitere Informationspflichten gegenüber

den Arbeitnehmern oder ihren Vertretungen, die sich auf Umwandlungen bzw.

Übernahmen bzw. auf deren Folgen fur die Belegschaft beziehen.

Zu nennen sind insbesondere die Unterrichtungspflichten des Betriebs-

verfassungsgesetzes, und zwar vor allem die §§ 111 ff., 106,80 Abs. 2 BetrVG,5

aber auch die §§ 43 Abs. 2 S. 3, 53 Abs. 2 Nr. 2, 81 Abs. 2, 90, 92, 99,100, 102,

110 BetrVG. So muss der Unternehmer mindestens einmal im Jahr in einer

Betriebsversammlung bzw. in einer Betriebsräteversammlung über die

wirtschaftliche Lage und Entwicklung des Betriebs bzw. des Unternehmens

berichten, §§ 43 Abs. 2 S. 3, 53 Abs. 2 Nr. LBetrVG. Soweit sie Auswirkungen

auf den Betrieb bzw. das Unternehmen haben, erstreckt sich die Berichtspflicht

auch auf Umwandlungen und Übernahmen.6 In Unternehmen mit in der Regel

mehr als 1000 ständig beschäftigten Arbeitnehmern muss der Unternehmer

außerdem gemäß § 110 Abs. 1 BetrVG mindestens einmal in jedem

Kalendervierteljahr die Arbeitnehmer schriftlich über die wirtschaftliche Lage

4 BegrRegE zu § 5 UmwG, BT-Drs. 12/6699, S, 83.

5 VgI. hierzu die Ausfilhrungen aufS. 197 ff., 210 ff., 228 ff~

I 6 Menge/, Umwandlungen im Arbeitsrecht, S. 334 (im Bezug auf Umwandlungen).
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j und ~ntwicklung des Unternehmens informieren, w.ozu auch Umwandl~ngen

und Ubernahmen zählen; hat das Unternehmen wemger als 1001, aber In der

Regel mehr als zwanzig wahlberechtigte Arbeitnehmer, kann die Unterrichtung
n.mündlich 

erfolgen, § 110 Abs. 2 BetrVG. Haben Umwandlungen bzw.,.

Übernahmen Konsequenzen für die Gestaltung des Arbeitsplatzes, des
II

~ Arbeitsablaufs oder die Arbeitsumgebung bzw. für die Personalplanung, greifen: 

J die Unterrichtungspflichten der §§ 90 Abs. 1, 92 Abs. 1 BetrVG ein. Bei

personellen Einzelrnaßnahmen wie Einstellung, Umsetzung, Eingruppierung undr

! Umgruppierung sowie bei Kündigungen sind die §§ 99 Abs. 1, 100 Abs. 2 und

102 f. BetrVG zu beachten. § 81 Abs. 2 BetrVG beinhaltet zudem die

individualarbeitsrechtliche Pflicht des Arbeitgebers, den einzelnen Arbeit-

nehmer über Veränderungen in seinem Arbeitsbereich rechtzeitig zu unter-

richten.

Außerhalb des Betriebsverfassungsgesetzes ist § 17 Abs. 2 KSchG zu beachten,

wonach der Arbeitgeber den Betriebsrat über beabsichtigte Massenentlassungen

informieren muss. Zudem kann im Zusammenhang mit Umwandlungen und

Übernahmen auch der seit dem 1.4. 2002 geltende § 613 a Abs. 5 BGB n. F.

einschlägig sein, der einen Unterrichtungsanspruch für die von einem

Betriebsübergang betroffenen Arbeitnehmer begründet.

Für leitende Angestellte enthalten die §§ 32, 25 Abs. 2, 31 SprAuG mit den §§

106, 111, 80 Abs. 2, 99, 102 BetrVG vergleichbare Informationspflichten. Auf

europäischer Ebene können zudem die §§ 32, 33 EBRG eingreifen.

B. Ziel der Untersuchung

Nicht hinreichend untersucht wurden bislang die Fragen, ob die verschiedenen

Informationspflichten nebeneinander zur Anwendung kommen oder ob die

Unterrichtungspflichten des Umwandlungsgesetzes und des WpÜG als leges

speciales zu qualifizieren sind, und vor allem, ob die Verankerung zusätzlicher

Informationspflichten im Umwandlungsgesetz und im WpÜG angesichts der
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